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 für den Sozial-, Schul- und Kultur-
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für den Kreistag 
-öffentlich- 
 

 
 
Einrichtung der Zusatzqualifikation zum Erwerb der Fachhochschulreife im Bereich 
Gebäudereinigung an der Gewerblichen Schule Metzing en 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Schul-

aufsichtsbehörde nach § 30 Schulgesetz, an der Gewerblichen Schule Metzingen die 
Zusatzqualifikation zum Erwerb der Fachhochschulreife im Bereich Gebäudereinigung 
eingerichtet. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die dafür erforderlichen Maßnahmen der regionalen 

Schulentwicklung durchzuführen und die nach § 30 Schulgesetz erforderliche Zustim-
mung einzuholen. 

 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es entsteht kein zusätzlicher Raum- und Ausstattungsbedarf.  
 
 
Sachdarstellung/Begründung:  
 
I. Kurzfassung 
 
An der Gewerblichen Schule Metzingen soll ab dem Schuljahr 2019/2020 die Zusatzqualifi-
kation zum Erwerb der Fachhochschulreife im Bereich der Gebäudereinigung eingerichtet 
werden. Die Einrichtung dieser Zusatzqualifikation stellt eine sinnvolle Erweiterung des Aus-
bildungsangebots für zukünftige höherqualifizierte Fachkräfte dar. 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Die Gewerbliche Schule Metzingen hat den Schulträger gebeten die Zusatzqualifikation 

zum Erwerb der Fachhochschulreife im Gebäudereinigungshandwerk einzurichten. Im 
Bereich Gebäudereinigung wird die Zusatzqualifikation zum Erwerb der Fachhochschul-
reife bisher im Landkreis Reutlingen nicht angeboten und stellt eine sinnvolle Abrundung 
des Bildungsangebotes für zukünftige technische Fachkräfte dar. Mit Schreiben vom 
17.09.2018 (Anlage) hat die Schulleitung die Einrichtung des Profils ausführlich begrün-
det.  

 
2. Gemäß § 30 und § 30a Schulgesetz ist für die Einrichtung des Profils eine regionale 

Schulentwicklung durchzuführen. Gemäß § 30c Schulgesetz ist für die Einleitung des 
Verfahrens der Beschluss des Kreistages erforderlich. Als Raumschaft für die regionale 
Schulentwicklung nach § 30c Nr. 2 Schulgesetz wurden in Abstimmung mit dem Regie-



- 2 - 

rungspräsidium Tübingen der Landkreis Reutlingen festgelegt. Zur Einrichtung dieses 
Profils werden die beruflichen Schulen des Landkreises Reutlingen angehört. Über das 
Ergebnis wird in der Sitzung berichtet. Die Verwaltung geht davon aus, dass die nach 
Verordnung zur regionalen Schulentwicklung an beruflichen Schulen erforderliche Min-
destschülerzahl von 24 Schülern dauerhaft erreicht wird.  

 
3. Der für diese Zusatzqualifikation erforderliche Zusatzunterricht in den Fächern Deutsch, 

Englisch und Mathematik führt zu keinem weiteren Schulraumbedarf. 




